
Datenanalyse
Zahlreiche Faktoren können das lang
fristige Ergebnis einer endodontischen 
Therapie negativ beeinfl ussen, die Ver
tikalfraktur ist eine davon. Von Dr. 
Veronika Walter.

Abschiedssymposium
Prof. Dr. Daniel Buser geht nach 20 er
folgreichen Jahren an der zmk bern in 
den Ruhestand – zur Veranstaltung am 
25. Mai kamen 750 Gäste aus 45 Län
dern nach Bern.

Patienteninteraktion 
Website als interaktive Dialogplatt
form: Für Zahnarztpraxen bietet die 
Digitalisierung die Chance, mit den 
Patienten intensiver und effi zienter zu 
kommunizieren. 
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„All-on-4“-Technik
Durch eine verkürzte Behandlungs und 
Rehabilitationszeit gelangt der Behand
ler schnell zu einem positiven Ergebnis. 
Von  Dr.  Leon  Golestani  und  DDr. 
Gerald Jahl, Österreich.

Digital Day in Baden
Im September luden abc dental und 
Dentsply Sirona Schweiz gemeinsam in 
den Dentsply Sirona Showroom. Im Mit
telpunkt stand dabei der digitale Work
fl ow in Praxis und Labor.

Finanzierung nach Mass 
Die Digitalisierung verändert auch 
Finanzierungsexperten wie GRENKE. 
Im Interview spricht Cédric Bellanger, 
Area Sales Manager, über 20 Schweizer 
Jahre des Unternehmens.Seite 12 Seite 22

BERN – Am 1. Oktober 2019 traten 
die Gesetzes und Verordnungs
grundlagen für die Überwachung 
von Versicherten in Kraft. Diese sind 
notwendig, damit die Sozialversi
cherungen in begründeten Fällen 
wieder Observationen durchführen 
können. 

Die Stimmberechtigten haben 
am 25. November 2018 die Observa
tionsartikel im Bundesgesetz über 
den Allgemeinen Teil des Sozialver
sicherungsrechts (ATSG) deutlich 
gutgeheissen. Am 7. Juni 2019 hat 
der Bundesrat die Ausführungs
bestimmungen dazu in der Verord
nung (ATSV) beschlossen. Gegen 

die Abstimmung waren aber drei 
Beschwerden beim Bundesgericht 
eingereicht worden, weshalb diese 
Rechtsgrundlagen vorläufi g nicht in 
Kraft treten konnten. Nachdem das 
Gericht die Beschwerden abgewie
sen hat, konnte das Abstimmungs
ergebnis für gültig erklärt werden 
und die Gesetzes und Verordnungs
grundlagen traten am 1. Oktober in 
Kraft. Seit diesem Datum können 
die Sozialversicherungen in begrün
deten Fällen wieder Observationen 
durchführen. DT

Quelle: 
Bundesamt für Sozialversicherungen

Observationen erlaubt!
Die Sozialversicherungen dürfen 

seit dem 1. Oktober Versicherte überwachen.

www.kenda-dental.com
Phone +423 388 23 11
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ZÜRICH – Die Schweiz 
belegt in einem Ranking 
zum Digitalisierungsrei
fegrad im Gesundheits
wesen der Bertelsmann 
Stiftung  Platz  14  von 
untersuchten 17 Ländern. 
Eine neue Studie der Zür
cher Hochschule für An
gewandte Wissenschaften 
(ZHAW) zeigt: Um in 
diesem Bereich aufholen 
zu können, müssten  Ent
scheidungsträger  proak
tiv handeln und den digi
talen Wandel im Gesund
heitswesen aktiv steuern. Und das 
sei nötiger denn je, sagt ZHAWFor
scher Alfred Angerer vom Winter
thurer Institut für Gesundheitsöko
nomie. Der Ökonom erwartet ein 
rasantes Wachstum des Digital
HealthMarktes. Für Angerer sind 
hier aber nicht nur die technischen 
Entwickler gefordert, sondern auch 
die Wirtschaft und die Politik. «Der 
Wandel im Bereich Digital Health 
hängt nicht nur von der Technologie 
allein ab, sondern von der Politik 
und den Managemententscheidun
gen, die dahinterstehen», so eine der 
Einschätzungen der neuen ZHAW
Studie «Digital Health – Revolution 
oder Evolution?».

Augmented Reality
Doch was verstehen Experten ei

gentlich unter «Digital Health»? Das 
lässt sich am besten anhand neuer 
Technologien aufzeigen. Laut der 
ZHAWStudie werden zurzeit zahl
reiche DigitalHealthLösungen ge
testet und eingeführt. Das Univer
sitätsspital Zürich verwendet bei
spielsweise AugmentedRealityBril
len für das Anzeigen von wichtigen 

patientenspezifischen  Informatio
nen  während  orthopädischer Ein
griffe. In den Bereich Digital Health 
gehören laut den Studienautoren 
auch Themen wie Roboter in der 
Pfl ege, digitale Avatare, künstliche 
Intelligenz für medizinische Analy
sen oder ein spielerischer Zugang 
beispielsweise zu Prävention durch 
Games (Gamifi cation).

Précision | Tradition | Innovation

www.deppeler.ch - info@deppeler.ch - 021 825 17 31
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BERN – Das Zahnmedizinstudium 
ist geschafft – und nun? Durchstar
ten mit der eigenen Praxis oder doch 
lieber Angestelltenverhältnis? Weder 
noch! Wie der aktuelle Jahresbericht 

der  Schweizerischen  Zahnärzte
Gesellschaft SSO aufdeckt, steht die 
Gemeinschaftspraxis  bei  jungen 

Schweizer Zahnärzten ganz oben auf 
der Wunschliste.

So könnten sich laut Daten der 
SSO rund 43 Prozent der Zahnmedi
zinstudenten vorstellen, mit anderen 

Kollegen gemeinsam in die Selbst
ständigkeit zu gehen. Damit ist die 
Gemeinschaftspraxis  derzeit  das 

beliebteste Zukunftsmodell, dicht 
gefolgt vom Angestelltenverhältnis, 
welches 40 Prozent der Studierenden 
anstreben. Eine eigene Praxis allein 
zu führen, wünscht sich gerade mal 
jeder Zehnte. Die Option, die Praxis 
der Eltern zu übernehmen, scheint 
für die meisten angehenden Schwei
zer Zahnärzte nicht besonders at
traktiv zu sein.

Wie der Jahresbericht 2018 aller
dings auch zeigt, gehen die Vorstel
lungen über die eigene Zukunft je 
nach derzeitigem Tätigkeitsfeld der 
Schweizer Zahnärzte deutlich ausei
nander.  Ein  Anstellungsverhältnis 
können sich beispielsweise nur sieben 
Prozent der Praxisinhaber vorstellen.

Knapp die Hälfte der Assistenz
zahnärzte und Zahnärzte, die haupt
berufl ich an einer zahnmedizini
schen Universitätsklinik oder ande
ren öffentlichen Institution arbeiten, 
hätte Interesse an einer Gemein
schaftspraxis. Immerhin fast jeder 
Dritte von ihnen könnte sich ebenso 
eine eigene Praxis vorstellen. DT

Quelle: ZWP online

Eigene Praxis ja – aber nicht allein
Angehende Schweizer Zahnärzte bevorzugen Gemeinschaftspraxis.

Schweiz hat Nachholbedarf im Bereich Digital Health
ZHAW-Studie «Digital Health – Revolution oder Evolution?» wurde veröffentlicht.

© Robert Kneschke – stock.adobe.com

© Solis Images/Shutterstock.com
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BERN –Die Volksinitiative «Ja zum 
Schutz der Kinder und Jugendlichen 
vor Tabakwerbung», welche auch die 
FMH unterstützt hat, ist zustande 
gekommen. Dies zeigt, dass der 
Schutz von Kindern und Jugendli
chen vor Tabakwerbung ganz klar 
auch einem Anliegen der Bevölke
rung entspricht. Gemeinsam haben 
die Initianten am 12. September die 
Unterschriften bei der Bundeskanz
lei eingereicht. Begleitet wurde die 
Übergabe von verschiedenen An
sprachen durch Mitstreiter der Ini
tiative. 

Tabakkonsum – sei es in Form 
von Zigaretten oder anderen niko
tinhaltigen Produkten wie EZiga
retten – bringt gesundheitliche Schä
den und einen Verlust an Lebens
qualität mit sich. Zudem verursacht 
er jährlich hohe volkswirtschaftliche 
Kosten durch Krankheit, damit ver

bundene Arbeitsausfälle und früh
zeitige Todesfälle. Tabakprävention 
bleibt  daher  in  der  Schweiz  eines  
der präventivmedizinisch wichtigs
ten Anliegen. 

Kinder- und Jugendschutz 
muss im Vordergrund stehen

57 Prozent der Rauchenden be
ginnen als Minderjährige mit dem 
Tabakkonsum. Wenn Kinder und Ju
gendliche bis zum Alter von 18 Jah
ren nicht mit dem Rauchen be
ginnen,  werden  sie  mit  grosser 
Wahrscheinlichkeit ihr Leben lang 
Nichtraucher bleiben. Umso wichti
ger ist es, gerade Kinder und Jugend
liche vor Werbung zu schützen, die 
sie dazu animiert, schädliche und 
abhängig machende nikotinhaltige 
Produkte zu konsumieren. DT

Quelle: FMH

Schutz der Kinder und  
Jugendlichen vor Tabakwerbung
Volksinitiative mit über 110’000 Unterschriften eingereicht.

                                        
Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich/divers)

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen der Lesbarkeit – auf eine durch-
gängige Nennung der männlichen und weiblichen Bezeichnungen verzichtet wurde. 
Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise auf Männer und Frauen.

Zahnärztliche Radiologie
& Strahlenschutzfortbildung
(Gemäss den neuen Verordnungen des BAG)

Zürich HB – Bern – St. Gallen
Basel – Olten – Zürich-Airport

Anmeldung:

www.fbrb.ch
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MÜNCHEN – Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Gesell
schaft für zahnärztliche Implantologie e.V. (DGZI) am 3. Oktober 2019 
im Vorfeld des 49. Internationalen DGZIJahreskongresses in Mün
chen wurde Dr. Georg Bach zum neuen DGZIPräsidenten gewählt.

Dr. Georg Bach tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Herbert 
Deppe an, der seit 2014 das Amt des DGZIPräsidenten innehatte. Mit 
Dr. Bach folgt ein langjähriges und äusserst aktives DGZIMitglied auf 
den Posten des Präsidenten. Als erfahrenes Mitglied des DGZIVor
standes und in seiner Funktion als DGZIFortbildungsreferent ist der 
Freiburger Facharzt für Oralchirurgie, Implantologie und Laserzahn
heilkunde eine naheliegende Wahl für die Nachfolge von Prof. Deppe. 
Mit der Wahl Dr. Bachs zum DGZIPräsidenten unterstreicht die  
älteste europäische Fachgesellschaft für orale Implantologie einmal 
mehr ihr Selbstverständnis, eine Fachgesellschaft von Praktikern für 
Praktiker zu sein. DT

Quelle: DGZI

Neuer DGZI-Präsident
Dr. Georg Bach folgt Prof. Dr. Herbert Deppe.

BASEL – Mit dem Neubau an der 
Mattenstrasse wurde am 30. August 
das Kernstück des Campus Rosental 
der Universität Basel offiziell eröff
net: Neben dem Universitären Zen
trum für Zahnmedizin Basel (UZB) 
befinden sich darin Räume für das 
Departement  Umweltwissenschaf
ten, eine neue Zweigstelle der Uni
versitätsbibliothek Basel (u. a. mit 
Beständen der universitären Zahn
medizin) sowie eine öffentliche Ca
feteria.

Seit Mitte August sind nun die 
Schulzahnklinik, die Volkszahnkli
nik und die Universitätszahnklini
ken an einem Standort vereint, und 
das UZB kann sein gesamtes Be
handlungsspektrum mit einer mo
dernen Infrastruktur anbieten.

Der Bereich für das UZB um
fasst Räume für die Behandlung von 

Patienten sowie für die Ausbildung 
von rund 100 ZahnmedizinStudie
renden, darunter Operationssäle, 
Röntgen und Laborräume sowie 
Büros und Besprechungszimmer.

Getrennt vom Klinikbereich, der 
rund drei Viertel der Fläche bean

sprucht, enthält das neue Gebäude 
zeitgemässe Einrichtungen für die 
universitäre Lehre. Dazu gehören ein 
Hörsaal für rund 160 Personen sowie 
Seminar und Gruppenräume. DT

Quelle: Uni Basel

Uni Basel: Eröffnung des Neubaus für Zahnmedizin
UZB nimmt seinen Betrieb an der Mattenstrasse in Basel auf.

BERN – Der Bundesrat möchte den 
illegalen Organhandel wirksamer be
kämpfen. An seiner Sitzung vom  
28. August 2019 hat er dem Parlament 
die Botschaft zur Genehmigung des 
Übereinkommens des Europarates 
gegen den Handel mit menschlichen 
Organen überwiesen. Der Bundesrat 
unterstützt die Konvention, die die 
Strafbestimmungen  international 
vereinheitlichen  soll.  Die  Vorlage 
sieht insbesondere vor, jeglichen Or
ganhandel zu verfolgen, unabhängig 
davon, ob er in der Schweiz oder im 
Ausland betrieben wurde. 

Die Schweiz hat bei der Aus
arbeitung des Übereinkommens des 
Europarates gegen den Handel mit 
menschlichen Organen mitgewirkt 
und es am 10. November 2016 un
terzeichnet. Die Konvention sieht 
eine internationale Angleichung des 

Strafrechtes vor, damit Einzeltäter 
sowie  kriminelle  Organisationen, 
die Organhandel betreiben, wirksa
mer verfolgt werden können. Alle 
Taten in Zusammenhang mit Or
ganhandel – von der Rekrutierung 
von Spendern über die Organent
nahme bis zur Transplantation – 
müssen unter Strafe gestellt werden 
können. Die Opfer sollen besser ge
schützt und die internationale Zu
sammenarbeit erleichtert werden.

Die Schweiz erfüllt die Anforde
rungen der Konvention bereits weit
gehend. Das Schweizer Recht verbie
tet im Rahmen des Transplanta
tionsgesetzes, für die Spende eines 
Organs Geld zu bezahlen oder anzu
nehmen sowie mit Organen zu han
deln. Allerdings untersagt das Gesetz 
den Organhandel nur, wenn er in der 
Schweiz oder von der Schweiz aus  

erfolgt. In Zukunft sollen gemäss der 
Konvention  des  Europarates  alle 
Personen, die sich in der Schweiz 
aufhalten, verfolgt werden können, 
wenn sie im Ausland Organhandels
delikte begangen haben.

Im Rahmen der Vernehmlas
sung gingen 47 Stellungnahmen ein. 
Die grosse Mehrheit der Vernehm
lassungsteilnehmenden  begrüssten 
die Absicht des Bundesrates, die  
Organhandelskonvention zu ratifi
zieren.

Damit die Schweiz diese Kon
vention ratifizieren kann, müssen 
das Transplantationsgesetz und das 
Humanforschungsgesetz  geändert 
werden. Das Parlament wird sich  
voraussichtlich im ersten Halbjahr 
2020 dazu äussern. DT

Quelle: Der Bundesrat

Organhandelskonvention soll ratifiziert werden
Der Bundesrat will den internationalen Organhandel stärker bekämpfen.

KI wird Personal unterstützen
Die Studie identifiziert zentrale 

Veränderungsfelder bei der Vernet
zung aller Leistungserbringer zur 
Behandlung des Patienten – von der 
Prävention bis zur Rehabilitation 
(Health Value Chain). Hier sehen die 

Studienautoren Veränderungen bei
spielsweise bei der Prävention. Pa
tienten werden künftig viel umfang
reicher auch im privaten Umfeld  
persönliche Gesundheitsdaten erhe 
ben und besser an Gesundheits
informationen  gelangen  können. 
Digital Health kann laut der Studie 
zudem bei der Koordination von Pa
tientenwegen innerhalb von Organi

sationen  helfen.  Im  Bereich  Dia
gnostik wird künstliche Intelligenz 
(Machine Learning) künftig medi
zinisches Personal bei der Erken
nung von Mustern und Auffälligkei
ten von Laborwerten unterstützen. 
DT

Quelle: ZHAW School of Manage-
ment and Law

 Fortsetzung von Seite 1: «Schweiz hat Nach-
holbedarf im Bereich Digital Health»
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